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Stellungnahme des BDSW zum Entwurf eines Dritten Gesetzes zur 
Änderung des Waffengesetzes und weiterer Vorschriften (Drittes 
Waffenrechtsänderungsgesetz – 3. WaffRÄndG) sowie zum Entwurf einer 
Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung 
und weiterer Vorschriften (Waffenrechtsänderungsverordnung - 
WaffRÄndVO)  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
vielen Dank für die Übermittlung der Referentenentwürfe zum  
 
Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Waffengesetzes und 
weiterer Vorschriften (Drittes Waffenrechtsänderungsgesetz – 3. 
WaffRÄndG) (Bearbeitungsstand 09.01.2019)  
 
sowie zum  
 
Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Waffengesetz-
Verordnung und weiterer Vorschriften 
(Waffenrechtsänderungsverordnung - WaffRÄndVO) (Bearbeitungsstand 
04.01.2019),  
 
zu denen wir wie folgt Stellung nehmen: 
 
 Die vorgesehene Neuregelung unter § 37a WaffG im Hinblick auf 

Anzeigepflichten bei der Überlassung von Schusswaffen könnte eine 
erhebliche Änderung verbunden mit einem erhöhten Verwaltungsaufwand 
bedeuten. Wir gehen jedoch aufgrund des Ausnahmetatbestandes unter 
§§ 37a II Nr. 1 i.V.m. 12 I Nr. 3 a) WaffG davon aus, dass wir zur Anzeige 
der Überlassung in aller Regel nicht verpflichtet sein werden. Sollte dies 
von Ihrer Seite anders gesehen werden, bitten wir um Mitteilung.  
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 § 4 Abs. 4 S. 3 WaffG ist nach unserer Ansicht wie folgt zu fassen: Die 
zuständige Behörde soll auch nach Ablauf des in Satz 1 genannten 
Zeitraums das Fortbestehen des Bedürfnisses in regelmäßigen 
Abständen prüfen.  

 
Für Rückfragen steht Ihnen die Unterzeichnerin gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
RAin Andrea Faulstich-Goebel 
- Geschäftsführerin - 
 




